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Sehr geehrte Bürgerinnen, sehr geehrte Bürger,
in dieser Broschüre geht es um eines Ihrer Grundrechte: das Petitions-
recht. Wenn Sie sich durch Entscheidungen nordrhein-westfälischer 
Behörden oder anderer öffentlicher Einrichtungen unseres Landes be-
nachteiligt oder beschwert fühlen, können Sie sich an den Petitionsaus-
schuss des Landtags wenden. Mit einer entsprechenden Eingabe kön-
nen Sie eine Überprüfung einer solchen Entscheidung erwirken und 
oftmals lange Verwaltungs- und Gerichtsverfahren vermeiden. Auf 
diese Prüfung haben Sie einen Rechtsanspruch. Überdies ist das Petiti-
onsverfahren für Sie kostenfrei. Um eine Petition einzureichen, müssen 
Sie im Übrigen nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen.

Der Petitionsausschuss des Landtags ist allerdings kein Schieds-
richter, der entscheidet, welche von zwei Parteien im Recht ist. Viel-
mehr ist er eher ein Mediator, ein Vermittler, der versuchen soll, 
Behörde und Bürger dazu zu bewegen, aufeinander zuzugehen und 
gemeinsame Lösungen zu suchen. 

Der Artikel 41a unserer Landesverfassung gibt dem Petitionsaus-
schuss bestimmte Rechte, die ihm eine effektive Arbeit für die Bürge-
rinnen und Bürger ermöglichen. In der vergangenen 14. Wahlperiode 
des Landtags sind über 25.000 Eingaben an das Landesparlament 
gelangt, mehr als ein Viertel davon führte zu Verbesserungen für die 
Petenten. 

Diese Broschüre soll aufzeigen, in welchen Fällen die 25 Abgeord-
neten des Petitionsausschusses für Sie tätig werden können, welche 
Möglichkeiten der Ausschuss hat, auf welcher rechtlichen Grund-
lage er arbeitet und natürlich: wie Sie ihn erreichen können. Ihr 
Landesparla ment hat für Sie ein offenes Ohr und steht Ihnen – sofern 
möglich – mit Rat und Tat zur Seite.

Ihr

Eckhard Uhlenberg
Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen
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1. Das Petitionsverfahren 
Was ist eine Petition? 
Das Petitionsrecht räumt jedermann das Recht ein, sich gegen Unge-
rechtigkeiten, Benachteiligungen oder ungleiche Behandlung durch 
staatliche Stellen zu wehren. Die Bürgerinnen und Bürger können 
auf diese Weise unmittelbar Anstöße zur Kontrolle der Verwaltung 
und in Ausnahmefällen sogar zur Gesetzgebung geben. Die Praxis 
lehrt, dass auch staatliche Verwaltungsstellen nicht unfehlbar sind. 
Ungerechtigkeiten und Fehlentscheidungen können durch eine Pe-
tition an das Parlament häufig in Ordnung gebracht werden. 

Wer kann sich mit einer Petition an den Landtag  
von Nordrhein-Westfalen wenden? 
Die Verfasser des Grundgesetzes haben in Artikel 17 unserer Ver-
fassung mit Bedacht „jedermann“ das Recht zur Beschwerde einge-
räumt. Damit soll dieses wichtige Instrument der Demokratie allen 
– Deutschen wie auch ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern – zuteilwerden, wenn sie sich durch eine Verwaltungsentschei-
dung benachteiligt fühlen. 

Wie kann man den Petitionsausschuss erreichen? 
Ein Recht, das jedermann zusteht, muss auch ohne büro-
kratische Hürden wahrgenommen werden können. Darum 
gibt es für die Formulierung einer Petition keine Formvor-
schriften oder Vorgaben. Die Bürgerinnen und Bürger sol-
len ihr Anliegen so vortragen können, wie sie es sehen und 
wie es ihre Ausdrucksmöglichkeiten erlauben. Die Eingaben 
müssen schriftlich an den Petitionsausschuss des Landtags 
gerichtet werden, immer Namen und Adresse der jeweiligen 
Einsender/-innen enthalten und von ihnen auch unterschrie-
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ben sein. Bei Sammeleingaben genügen Adresse und Unter-
schrift einer Bezugsperson, die die Interessen der Gruppe 
(Bürgerinitiative oder Verein) vertritt. Anonyme Petitionen 
werden nicht bearbeitet. Es ist auch möglich, online eine 
Petition an den Ausschuss zu richten. Dazu ist auf den In-
ternetseiten des Landtags/Petitionsausschusses ein Formular 
vorbereitet (www.landtag.nrw.de).

Was passiert mit einer Petition?
Erstens werden die Petitionen auf ihre Zulässigkeit geprüft. Ist diese 
gegeben, beschafft sich der Petitionsausschuss zweitens Informationen 
über den Sachverhalt. In Einzelfällen holt er dann Bürgerin bzw. Bür-
ger und Behörde an einen Tisch, um im Vermittlungsgespräch auf eine 
gemeinsame Lösung hinzuwirken. Oder er informiert die Petenten 
über ihre Möglichkeiten. Eine Antwort jedenfalls erhalten sie immer.

Wann kann der Petitionsausschuss helfen und wann nicht?
Der Petitionsausschuss kann sich mit allen Anliegen befassen, die 
sich auf Verwaltungsmaßnahmen von Ämtern und Behörden des 
Landes beziehen. Dies sind unter anderem Ministerien, Bezirks-
regierungen, die Gemeinden, Kreise, Städte, die Finanzämter, die 
Rentenversicherung, die Polizei und die Schulen des Landes. Gerade 
durch die Vielfalt der Institutionen fällt es den Bürgern oft schwer, 
für ihre Anliegen die richtige Adresse zu finden. 

Grundsätzlich gilt: 
•	 	Der	 Petitionsausschuss	 kann	 angerufen	 werden	 bei	 Beanstan-

dungen gegenüber Landesgesetzen, Landesbehörden, Kreisen, 
Städten und Gemeinden sowie bei Beschwerden, die beispiels-
weise Schulprobleme, Planungsfragen, die Arbeit der Polizei 
oder das Beitrags- und Abgabenrecht betreffen. 
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•	 	Sind	Bundesgesetze	betroffen,	ist	der	Landtag	dann	die	richtige	
Adresse, wenn Landesbehörden für die Ausführung der Gesetze 
zuständig sind (z.B. Sozialhilfe, Soziales Entschädigungsrecht, 
Jugendhilfe, Baurecht, Ausländerrecht).

•	 	Beschwerden	über	Bundesbehörden	(wie	etwa	die	Deutsche	Ren-
tenversicherung Bund oder die Bundesagentur für Arbeit und 
die nachgeordneten Agenturen für Arbeit vor Ort) fallen dage-
gen in den Verantwortungsbereich des Petitionsausschusses des 
Deutschen Bundestages, Platz der Republik 1, 11011 Berlin. 

Rechte und Möglichkeiten des Petitionsausschusses
Dem Petitionsausschuss sind nach unserer Landesverfassung ge-
mäß Artikel 41a bestimmte Rechte und Vollmachten übertragen, 
die ihm eine besondere Stellung innerhalb der parlamentarischen 
Ausschüsse geben. Insbesondere haben der Ausschuss oder einzelne 
beauftragte Mitglieder und Mitarbeiter/-innen jederzeit Zutritt zu 
allen Einrichtungen im Bereich der Landesverwaltung, zu den Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie 
Dienststellen und Behörden, soweit diese der Aufsicht des Landes 
unterliegen. 

Diese Stellen sind auch verpflichtet, auf Verlangen des Aus-
schusses alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Akteneinsicht 
zu gewähren. Gerichte und Verwaltungsbehörden haben die Pflicht, 
dem Petitionsausschuss Amtshilfe zu leisten, wenn dies zur Aufklä-
rung des Sachverhalts geboten erscheint.

In bestimmten Fällen kann der Ausschuss auch Ortstermine an-
beraumen, um sich an Ort und Stelle zu informieren. 

Ist der Sachverhalt geklärt und das vorgetragene Anliegen be-
rechtigt, empfiehlt der Ausschuss der Verwaltung bestimmte Maß-
nahmen, um den Missstand zu beseitigen oder Nachteile abzu-
wenden. Alle Petenten erhalten über die in ihrer Sache getroffenen 
Entscheidungen eine schriftliche Antwort. 
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Was ist, wenn in der Angelegenheit bereits Klage vor einem Gericht 
erhoben wurde? Der Petitionsausschuss kann etwas tun, wenn eine 
Prozesspartei die öffentliche Hand ist. In diesen Fällen bleibt ihm 
eine Einwirkungsmöglichkeit auf die Verwaltung. Er kann empfeh-
len, dass sich die Verwaltung als Prozesspartei in einer bestimmten 
Weise verhalten, etwa aus Billigkeitsgründen eine Verwaltungsent-
scheidung aufheben oder auf Einwendungen gegen einen Anspruch 
verzichten soll. Der Ausschuss hat also die Pflicht, die Verwaltung zu 
kontrollieren, er kann ihr aber keine Weisung erteilen. 

Nach Art. 97 des Grundgesetzes ist in jedem Fall die Unabhän-
gigkeit der Gerichte zu wahren, d. h. richterliche Entscheidungen 
dürfen vom Petitionsausschuss weder überprüft, abgeändert oder 
aufgehoben werden. 

Eingaben dürfen jedoch sehr wohl auf Mängel oder Ungerech-
tigkeiten des Gesetzes hinweisen, das die Grundlage eines Urteils bil-
det. Denn Urteile sind zwar unantastbar, nicht aber Bestimmungen, 
auf die sich das Urteil bezieht. 

Privatrechtliche Streitigkeiten, etwa im Geschäftsleben, in der 
Nachbarschaft oder in der Familie können nicht vom Petitionsaus-
schuss behandelt werden. 
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2. Rechtliche Grundlagen 

Artikel 17 · Grundgesetz
Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit 
anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zustän-
digen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.

Artikel 4 Abs.1 · Landesverfassung
Die im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der 
Fassung vom 23. Mai 1949 festgelegten Grundrechte und staats-
bürgerlichen Rechte sind Bestandteil dieser Verfassung und un-
mittelbar geltendes Landesrecht. 

Artikel 41a · Landesverfassung
1.  Zur Vorbereitung der Beschlüsse über Petitionen gemäß Ar-

tikel 17 des Grundgesetzes sind die Landesregierungen und 
die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts sowie Behörden und sonstige Verwaltungseinrich-
tungen, soweit sie unter der Aufsicht des Landes stehen, ver-
pflichtet, dem Petitionsausschuss des Landtags auf sein Ver-
langen jederzeit Zutritt zu ihren Einrichtungen zu gestatten. 

2.  Die in Absatz 1 genannten Stellen sind verpflichtet, dem  
Petitionsausschuss auf sein Verlangen alle erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und Akten zugängig zu machen. Der 
Petitionsausschuss ist berechtigt, den Petenten und betei ligte 
Personen anzuhören. Nach näherer Bestimmung der Ge-
schäftsordnung kann der Petitionsausschuss Beweise durch 
Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen erheben. Die 
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Vorschriften der Strafprozessordnung finden sinngemäß An-
wendung. Das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis bleibt 
unberührt.

3.  Nach Maßgabe der Geschäftsordnung kann der Petitions- 
ausschuss die ihm gemäß Absatz 1 und 2 zustehenden Befug-
nisse mit Ausnahme der eidlichen Vernehmung auf einzelne 
Mitglieder des Ausschusses übertragen; auf Antrag des Petiti-
onsausschusses beauftragt der Präsident des Landtags Beamte 
der Landtagsverwaltung mit der Wahrnehmung dieser Befug-
nisse. Artikel 45 Abs. 1 und 2 findet sinngemäß Anwendung. 
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3.  Aus der Arbeit des  
Petitionsausschusses

Die folgenden Beispiele sollen Möglichkeiten und Grenzen der  
Arbeit des Petitionsausschusses aufzeigen. Grundsätzlich gilt: 
Jeder Fall ist anders, die hier dargestellten Ergebnisse lassen sich 
nicht einfach übertragen.

Ein gutes Ende
Frau B. wandte sich an den Petitionsausschuss mit der Bitte um Prü-
fung, ob bei der Berechnung der ihr zustehenden Arbeitslosengeld-
II-Leistungen nicht neben dem Grundfreibetrag (bei Erwerbstätig-
keit in Höhe von 100 Euro) auch noch die Versicherungspauschale 
in Höhe von 30 Euro berücksichtigt werden müsste.

Aufgrund der bestehenden gesetzlichen Vorschriften konnte 
der Petitionsausschuss der Frau diesbezüglich nicht behilflich sein. 
Allerdings führte die im Rahmen der Petition von der zuständigen 
ARGE durchgeführte Überprüfung zu der Feststellung, dass in der 
Vergangenheit das aus Vermietung/Verpachtung erzielte Einkom-
men versehentlich nicht in richtiger Höhe berücksichtigt worden 
war. Die vorgenommene Neuberechnung führte letztendlich zu ei-
ner Nachzahlung in Höhe von fast 1.000 Euro.

Ärztlicher Notdienst: Besetzung der Telefone
Den Petitionsausschuss erreichte eine Beschwerde des Herrn P.  
Hierin beklagte er sich über das aus seiner Sicht unprofessionelle 
und nicht zeitgemäße ärztliche Notfallsystem in der Region Nord-
rhein. Er führte aus, dass er am 21.12.2008 über 18 Minuten in der 
Warteschleife ausharren musste, bevor er den ärztlichen Notfall-
dienst telefonisch erreichen konnte.
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Daraufhin hat sich der Petitionsausschuss ausführlich über die tele-
fonische Erreichbarkeit des Notdienstes in der Region Nordrhein in-
formiert. Danach handelt es sich bei der Organisation des ärztlichen 
Notdienstes um eine Selbstverwaltungsaufgabe der Kassenärztlichen 
Vereinigung Nordrhein. Diese hatte vorgegeben, dass wartende An-
rufer maximal zwei Minuten in der Warteschleife verweilen sollten.

Eine Nachprüfung der durchschnittlichen Wartezeit der im Jahr 
2008 eingegangenen Anrufer ergab, dass diese bei 25 Sekunden lag. 
Davon ausgenommen war jedoch die Wartezeit der Anrufer in der 
Zeit vom 24.12. bis zum 27.12.208, bei denen eine durchschnittliche 
Wartezeit von 1 Minute und 53 Sekunden festgestellt werden konn-
te. Dies war anscheinend dadurch bedingt, dass zur Weihnachts-
zeit 2008 ca. 50 Prozent mehr Anrufe als im Vorjahr eingegangen  
waren. 

Der Anruf des Herrn P. ließ sich auch nach Auswertung sämt-
licher Verzeichnisse nicht mehr zurückverfolgen und konnte damit 
nicht abschließend geklärt werden.
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Aufgrund seiner Petition wurde jedoch deutlich, dass es in besonde-
ren Situationen hin und wieder zu längeren Wartezeiten bei der tele-
fonischen Erreichbarkeit des ärztlichen Notdienstes kommen kann.

Im Ergebnis hat die Eingabe dazu geführt, dass die Problema-
tik nochmals grundsätzlich aufgegriffen wurde. Die Kassenärztliche 
Vereinigung Nordrhein hat in der Folge die Besetzung der Telefone 
der Notdienst und Beratungs GmbH verstärkt an die prognosti-
zierten Anrufzahlen angepasst.

Auf Einzelheiten kommt es an
Den Petitionsausschuss erreichte die Eingabe eines 48-jährigen 
Mannes, der während seines Grundwehrdienstes einen Unfall erlit-
ten hatte und nunmehr Leistungen nach dem Soldatenversorgungs-
gesetz erhält. 
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Der Landschaftsverband bewilligte dem Mann unter anderem  
Berufsschadensausgleich. Das ist ein finanzieller Ausgleich für  
Personen, die durch eine Schädigung beruflich so beeinträchtigt 
sind, dass ihr Einkommen gemindert ist. 

Um die Höhe des notwendigen Ausgleichs zu ermitteln, wird das 
tatsächliche Einkommen des Betroffenen mit dem Einkommen, das 
er ohne Schädigungsfolgen erzielt hätte, verglichen. Im konkreten Fall 
hatte der Landschaftsverband das Vergleichseinkommen eines tech-
nischen Angestellten der Leistungsgruppe II in der Industrie zugrun-
de gelegt. Der Mann vertrat jedoch die Auffassung, ohne die erlittenen 
Schädigungsfolgen hätte er eine bessere berufliche Position erlangt, 
die seiner Ausbildung als Industriemeister entspricht. Damit müsse 
auch ein höheres Vergleichseinkommen berücksichtigt werden. 

Der Petitionsausschuss beschloss, die Versorgungsangelegenheit 
in einem gemeinsamen Gespräch mit dem Petenten und dem Land-
schaftsverband zu erörtern. In dem Erörterungstermin schilderte 
der Mann ausführlich und nachvollziehbar seinen beruflichen Wer-
degang. Der gelernte Elektriker hatte nach dem Unfall zunächst eine 
Stelle als technischer/kaufmännischer Angestellter aufgenommen 
und danach – als es ihm gesundheitlich einigermaßen möglich war 
– eine Ausbildung zum Industriemeister erfolgreich absolviert. Da 
sich sein Gesundheitszustand jedoch rapide verschlechterte, konnte 
er aufgrund der Schädigungsfolgen in diesem Beruf keine entspre-
chende Stelle finden. 

Zum Nachweis legte der Mann zahlreiche für die Behörde neue 
Unterlagen im Original vor, aus denen sich insbesondere auch sei-
ne sehr intensiven Bewerbungsbemühungen ergaben. Hiervon hatte 
der Landschaftsverband bisher keine Kenntnis. 

Häufig – so auch in diesem Fall – ist den Menschen gar nicht 
bewusst, wie wichtig manche Informationen für die Behörden sein 
können. Das führt häufig dazu, dass Antragstellerinnen und Antrag-
steller wichtigen Informationen, die ihr Anliegen stützen und ihren 
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Anspruch begründen, keine Bedeutung beimessen und den Behör-
den daher gar nicht erst mitteilen.

Der Fall zeigt aber vor allem, wie wichtig die Petitionsarbeit ist 
und welche Bedeutung insbesondere ein Erörterungstermin mit den 
Betroffenen selbst sowie mit den handelnden Behörden haben kann. 
Ohne den Erörterungstermin wäre dem Landschaftsverband der 
neue Sachverhalt wahrscheinlich nie bekannt geworden.

In Kenntnis des neuen Sachverhalts und nach erneuter Prüfung 
entsprach der Landschaftsverband dem Anliegen des Mannes. Die-
ser erhält nun höhere Leistungen.

Rente und Rehamaßnahme
In einer Rentenangelegenheit bat die 55-jährige Frau S. um Un-
terstützung. Sie litt unter anderem an einer Lungenfunktionsbe-
einträchtigung bei chronisch asthmatischer Bronchitis sowie an 
Allergien, Funktionseinschränkungen der Wirbelsäule und an Blut-
hochdruck. Der Rentenversicherungsträger hatte ihren Antrag auf 
Erwerbsminderungsrente mit der Begründung abgelehnt, dass Frau 
S. in den zurückliegenden fünf Jahren keine drei Jahre Pflichtbeiträ-
ge für versicherte Beschäftigung geleistet habe.

Aus einem der Petition beigefügten Lebenslauf ergaben sich An-
haltspunkte für eine Kontenklärung mit dem Ergebnis, dass weitere 
Zeiten wegen Kindererziehung berücksichtigt werden konnten und 
die besonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nun vor-
lagen. Damit war jedoch nur ein kleiner Schritt erreicht, denn die 
Überprüfung des medizinischen Sachverhalts durch den Renten-
versicherungsträger ergab, dass Frau S. doch noch in der Lage sein 
müsste, leichte Tätigkeiten überwiegend im Sitzen und im Umfang 
von sechs Stunden täglich zu verrichten. Zudem gelte der Grundsatz 
„Reha vor Rente“.

Daraufhin lud der Petitionsausschuss Frau S. in die wohnortnahe 
Geschäftsstelle des Rentenversicherungsträgers ein, um gemeinsam 
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über die Sache zu sprechen. Schnell wurde eine einvernehmliche 
Vorgehensweise gefunden. Zunächst sollte Frau S. eine stationäre 
Rehamaßnahme durchführen. Der Rentenversicherungsträger hat-
te in Vorbereitung des Gesprächs bereits nach geeigneten Rehabili-
tationseinrichtungen gesucht. Da Frau S. allein erziehende Mutter 
einer 13-jährigen Tochter war, die eine Förderschule besuchte und 
in regelmäßiger psychotherapeutischer Behandlung war, konnte die 
Tochter ihre Mutter begleiten. So war zum einen sichergestellt, dass 

Frau S. die erforderlichen Therapien in Ruhe absolvieren konnte, 
und zum anderen war für eine gute Betreuung der Tochter in dieser 
Zeit gesorgt. Damit die Tochter in der Schule nicht zu viel versäum-
te, sollte die Rehamaßnahme hauptsächlich während der Schulferi-
en stattfinden.
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Die Rehamaßnahme war erfolgreich. Aus dem Entlassungsbericht 
ergab sich, dass die medizinischen Voraussetzungen für eine Er-
werbsminderungsrente nun zwar nicht mehr vorlagen, anderer-
seits war aber der Gesundheitszustand verbessert. Zudem konnte 
der Petentin mit der Klärung der Versicherungskonten geholfen 
werden.

Kosten für Gebärdendolmetscher 
Die Ehefrau eines Petenten musste sich einer Operation unterzie-
hen. Da sowohl sie als auch ihr Ehemann gehörlos sind, nahm sie 
für die ärztliche Beratung die Hilfe eines Gebärdendolmetschers in 
Anspruch. Die Beihilfestelle der Stadt K. übernahm die Kosten dafür 
nur ausnahmsweise. Sie teilte Familie G. mit, für die Zukunft könne 
sie damit nicht mehr rechnen.

Mit ihrer Petition machten die Eheleute G. geltend, dass hör-
behinderte Menschen, soweit sie gesetzlich krankenversichert sind, 
bei ärztlichen Untersuchungen und Behandlungen das Recht haben, 
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Gebärdensprache zu verwenden. Die Kosten würden von der Kran-
kenkasse übernommen. Demgegenüber fühlten sie sich als beihilfe-
berechtigte Personen benachteiligt.

Das Finanzministerium teilte dem Petitionsausschuss mit, dass 
nach der Beihilfenverordnung NRW in Krankheitsfällen notwen-
dige Aufwendungen in angemessenem Umfang beihilfefähig sind. 
Darunter würden allerdings nicht die Aufwendungen für einen Ge-
bärdendolmetscher fallen. Dies gelte bundeseinheitlich und sei auch 
durch Gerichtsurteile bestätigt worden. 

Der Petitionsausschuss war anderer Ansicht. Er sah es als unver-
zichtbar an, dass insbesondere bei gravierenden operativen Eingrif-
fen mit stationären Aufenthalten gehörlose Menschen die Hilfe eines 
Gebärdendolmetschers in Anspruch nehmen können. 
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Die Problematik sei überdies grundsätzlicherer Art. Zur Begründung 
und Aufrechterhaltung eines Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt 
und Patienten sei eine umfassende Kommunikation unverzichtbar. 
Der Rechtsgedanke aus der gesetzlichen Krankenversicherung müs-
se daher auch im Beihilferecht gelten.

Der Petitionsausschuss empfahl eine Änderung der beihilfe-
rechtlichen Entscheidungspraxis. Das Finanzministerium ist dieser 
Empfehlung gefolgt.

Kosten einer Kursfahrt
In der Sache begründet war eine Eingabe, mit der Eltern eines Schü-
lers an einem Gymnasium kritisierten, dass anlässlich einer Kurs-
fahrt nach Australien (Leistungskurs Englisch) die Schülerinnen 
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und Schüler bzw. deren Eltern die Reisekosten der beiden begleiten-
den Lehrkräfte mitfinanziert haben. Obwohl dies zuvor offen erör-
tert und von den Eltern akzeptiert worden war, entspräche diese Art 
der Reisekostenfinanzierung für Lehrerinnen bzw. Lehrer nicht der 
geltenden Rechts- bzw. Erlasslage. 

Auch vor dem Hintergrund, dass Reisekosten für Lehrkräfte bei 
Klassenfahrten bislang nicht befriedigend geregelt sind, stellten sich 
im konkreten Fall dem Petitionsausschuss einige grundsätzliche 
Fragen. Welche Familien können sich angesichts wirtschaftlicher 
Krisenzeiten solch teure Veranstaltungen überhaupt noch leisten? 
Zudem drängte sich die Frage auf, ob das Erreichen der schulischen 
Ziele wirklich eine Fahrt nach Australien erforderte. Hätte eine Fahrt 
zum Beispiel nach England oder Irland nicht auch die gewünschten  
Effekte – und zwar kostengünstiger – erzielen können?

Bei der zu prüfenden Australienfahrt war zudem bemerkenswert, 
dass die Kosten von gleich zwei Lehrkräften auf lediglich sieben teil-
nehmende Schülerinnen und Schüler umgelegt worden waren. 

Die Überprüfung durch den Petitionsausschuss hat im kon-
kreten Fall dazu geführt, dass die Lehrer ihre Reisekostenanteile an 
die Eltern der Schüler zurückzahlen mussten. 

Zahlungsverkehr in der Justizvollzugsanstalt
Herr M. ist Insasse einer Justizvollzugsanstalt. Mit seiner Petition bat 
er darum, ihm kostenlose Überweisungen über das Anstaltskonto 
zur Bezahlung seiner Rechnungen zu ermöglichen, um die Gebüh-
ren für Barüberweisungen einsparen zu können. Sein Anliegen war 
nicht nur für ihn, sondern auch für viele andere Strafgefangene von 
großer Bedeutung. Denn die Gefangenen verfügen häufig nicht über 
ein Girokonto, über das sie günstige Überweisungen vornehmen 
können. Zugleich stellen für die Gefangenen die Gebühren für Bar-
überweisungen gemessen an ihrem in der Regel geringen Einkom-
men eine spürbare finanzielle Belastung dar.
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In einem Ortstermin teilte die Anstalt dem Petitionsausschuss mit, 
dass Überweisungen nur dann über das Anstaltskonto vorgenom-
men würden, wenn sie an Personen oder Einrichtungen gingen, 
die von der Inhaftierung bereits Kenntnis hätten. In allen anderen  
Fällen – so auch bei Bestellungen bei Versandhäusern – müsse der 
Gefangene die gebührenpflichtige Postüberweisung vornehmen. Zur 
Begründung für diese Vorgehensweise berief sich die Anstalt auf die 
aus dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung resultierende 
Verpflichtung zum Datenschutz. Bei Überweisungen vom Anstalts-
konto könne der Empfänger erkennen, dass der Überweisende In-
sasse einer Justizvollzugsanstalt sei. 

Herr M. teilte dem Petitionsausschuss mit, dass er auf den Daten-
schutz keinen Wert lege, da den Versandhäusern, deren Rechnungen 
er bezahlen wolle, durch die Lieferanschrift ohnehin bekannt sei, 
dass er sich in einer Justizvollzugsanstalt befinde.

Der Petitionsausschuss wandte sich daraufhin an die Landesre-
gierung (Justizministerium) und konnte erreichen, dass die Anstalt 
den Gefangenen künftig ein Wahlrecht zwischen den Überweisungs-
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arten einräumt. Sofern der Gefangene eine schriftliche Erklärung 
über den Verzicht auf Datenschutz unterzeichnet, wird die Anstalt 
gebührenfreie Überweisungen über das Anstaltskonto vornehmen.

Kiosk kontra Planungsrecht
Frau R. war seit Jahren arbeitslos und sah keine Möglichkeit mehr, 
in ihrem alten Beruf als Industriekauffrau tätig zu werden. Da sie am 
Niederrhein direkt an einem Radwanderweg wohnt und schon häu-
figer von Radfahrern nach einer Rast- und Verpflegungsmöglichkeit 
gefragt worden war, kam ihr die Idee, an ihrer Wohnung einen klei-
nen Kiosk einzurichten. Sie hoffte auf eine Förderung zur Existenz-
gründung, um dem Staat nach eigener Aussage nicht weiter auf der 
Tasche zu liegen. Unterstützt wurde sie bei dem geplanten Vorhaben 
von ihrem ebenfalls arbeitslosen Mann.

Aufgrund der Bestimmungen im Flächennutzungsplan benö-
tigte sie aber eine Sondergenehmigung der Stadt. Trotz der Argu-
mentation von Frau R., ihr Kiosk sei eine Bereicherung für den 
nieder rheinischen Fahrradtourismus und mache sie außerdem  
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unabhängig von Sozialleistungen, wurde ihr die erforderliche Aus-
nahmegenehmigung nicht erteilt. In dieser Notlage wandte sie sich 
an den Petitionsausschuss. 

In einem Ortstermin konnte zusammen mit den Behörden eine 
Lösung gefunden werden. Frau R. erhielt eine Genehmigung für ih-
ren Kiosk. Darüber hinaus soll demnächst der Flächennutzungsplan 
so geändert werden, dass auch die touristischen Aspekte des Rad-
wanderweges berücksichtigt werden können. Inzwischen wird der 
Kiosk erfolgreich betrieben. 

Dauerwohnen in Ferienhausgebieten
Mehrere Bewohner aus Wochenend- und Ferienhausgebieten, die 
ihre Wohnungen auch immer wieder zum dauerhaften Wohnen 
nutzten, wandten sich an den Petitionsausschuss mit dem Wunsch, 
die eigentliche Zweckbestimmung zu ändern und – auch im Hin-
blick auf Veräußerung oder Erbfolge – Klarheit herbeizuführen.

Tatsächlich hatte es in der Vergangenheit beim Kauf bzw. Verkauf 
oftmals keinen Hinweis auf den eigentlichen Gebietscharakter gege-
ben und die Häuser waren als normale Wohnhäuser zu den dafür 
üblichen Konditionen veräußert worden. Selbst die Notare hatten es 
vielfach unterlassen, bei den Verkäufen entsprechende Aufklärung 
herbeizuführen. 

Der Petitionsausschuss vertritt gemeinsam mit der Landesregie-
rung die Auffassung, dass im Regelfall eine Umwandlung von Ferien- 
und Wochenendhausgebieten in Dauerwohngebiete abzulehnen ist. 

Dennoch gibt es aber Ausnahmefälle, die eine Umwandlung 
rechtfertigen können. Dies insbesondere dort, wo über viele Jahre 
ein gewachsenes und an einen Allgemeinen Siedlungsbereich an-
grenzendes Wochenendhausgebiet von den zuständigen Stellen zum 
Dauerwohnen geduldet worden sei und dieses nun plötzlich in Frage 
gestellt werde. Tatsächlich waren in Einzelfällen die Bewohner in der 
Vergangenheit sogar von Kommunen aufgefordert worden, sich mit 
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erstem Wohnsitz anzumelden, und gingen daher davon aus, dass al-
les in Ordnung sei. Mit der Infragestellung dieses Zustandes ergaben 
sich vielfache Probleme sowohl im Hinblick auf die Veräußerung, 
des Vererbens als auch bestehende Finanzierungen.

Aufgrund der Petitionen sind nunmehr Kriterien entwickelt 
worden, die eine Umwandlung im Einzelfall rechtfertigen. Danach 
muss das Wochenendgebiet unmittelbar an einen Siedlungsbereich 
angrenzen und es muss im Regionalplan als Allgemeiner Siedlungs-
bereich dargestellt sein. Des Weiteren muss die Erschließung gesi-
chert sowie eine ausreichende Infrastruktur vorhanden sein. Auf 
Antrag der Kommunen können zukünftig Ferien- und Wochenend-
hausgebiete, die diese Kriterien erfüllen, in Dauerwohngebiete um-
gewandelt werden. 

Im Ergebnis führt dies zu mehr Rechtssicherheit und Rechtsklar-
heit und vermeidet damit gerichtliche Auseinandersetzungen.
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Im Verfahren nach Art. 41a der Landesverfassung (Erörterungs- und 
Vermittlungsverfahren) sind 2.847 Eingaben behandelt worden.  
Davon wurden 

51,5 % positiv

27,4 % negativ

21,1 %  auf andere Art erledigt

Von den eingegangenen Petitionen betrafen …

 34,4 % das öffentliche Dienstrecht

 20,9 % soziale Angelegenheiten

 9,2 % die Rechtspflege/Betreuung

 6,5 %  die Schulen bzw.  
Hochschulen

 5,6 %  den Bereich Bauen und  
Wohnen

 5,4 % den Justizvollzug

 5,2 % das Ausländerrecht

 12,8 % andere Bereiche
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Bitten oder Beschwerden (Petitionen) richten 
Sie an folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse:

Landtag Nordrhein-Westfalen  
Petitionsausschuss
Postfach 10 11 43
40002 Düsseldorf

Telefon: 02 11/884-21 43 oder -22 59 oder -22 99
Fax: 02 11/884-30 04

Internet: www.landtag.nrw.de
E-Mail: petitionsausschuss@landtag.nrw.de
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